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Figur 5.2 Untergeschosse
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Figur 5.3 Dachgeschosse
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Figur 5.4 Attikageschosse
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Zu Artikel 22 bis 25: Abstände und Abstandsbereiche

Figur 6.1–6.3 Abstände und Abstandsbereiche

Figur 6.4 bebaubarer Bereich und Baubereich
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Zu Artikel 27 bis 33: Nutzungsziffern

* Freihalteflächen und Grünflächen, soweit sie Bestandteil der Bauzonen und
mit einer entsprechenden Nutzungsziffer belegt sind.

Figur 7.1 Anrechenbare Grundstücksfläche
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Figur 7.2 Geschossflächenziffer
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Figur 7.3 Baumassenziffer

Figur 7.4 Anrechenbare Gebäudefläche
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    BEILAGEN    
        
        
  B1  ERLÄUTERUNGEN ZUM HINWEISPLAN UND  

INVENTAREN 
   

        
        
    Im Hinweisplan sind Gebiete und Objekte mit Bau- und 

Nutzungsbeschränkungen dargestellt, die grundeigen-
tümerverbindlich in Instrumenten, welche in einem an-
dern Verfahren erlassen wurden, bzw. behördenver-
bindlich in Planungen und Inventaren geregelt sind.  

   

        
        
Bauinventar 
(behördenverbindlich) 

 B11  Das Bauinventar der Gemeinde Häutligen ist ein Inven-
tar der schützenswerten und erhaltenswerten Baudenk-
mäler im Sinne der Baugesetzgebung. Der oder die 
Grundeigentümer können im Baubewilligungsverfahren 
den Nachweis verlangen, dass das Inventar, d.h. die 
Einstufung ihrer Liegenschaft, richtig ist. Gegen diesen 
Entscheid steht ihnen der Rechtsweg offen. 

 Vgl. Art. 10a bis 10e BauG.  

        
schützenswerter Bau    Wertvoller Bau von architektonischer und/oder histori-

scher Bedeutung, dessen ungeschmälertes Weiterbe-
stehen unter Einschluss der wesentlichen Einzelheiten 
wichtig ist. An Renovationen, Veränderungen oder Er-
gänzungen sind hohe Qualitätsanforderungen zu stel-
len und sie bedürfen besonders sorgfältiger Abklärun-
gen unter Einbezug fachlicher Beratung. 

   

        
    «Schützenswerte Baudenkmäler dürfen grundsätzlich 

nicht abgebrochen werden. Innere Bauteile, Raum-
strukturen und feste Ausstattungen sind ihrer Bedeu-
tung entsprechend zu erhalten, sofern dies für den 
Schutzzweck erforderlich und für die Eigentümerin o-
der den Eigentümer zumutbar ist.» 

 Vgl. Art. 10b Abs. 2 BauG.  
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erhaltenswerter Bau    Ansprechender oder charakteristischer Bau von guter 

Qualität, der erhalten und gepflegt werden soll. Ver-
änderungen, die sich einordnen, und Erweiterungen, 
die auf den bestehenden Bau Rücksicht nehmen, 
sind denkbar. Sollte sich eine Erhaltung als unver-
hältnismässig erweisen, so muss ein allfälliger Ersatz 
in Bezug auf Stellung, Volumen, Gestaltung und Qua-
lität sorgfältig geprüft werden. Zu dieser Kategorie 
können auch einst schützenswerte Gebäude gehö-
ren, die durch bauliche Eingriffe verändert oder ent-
stellt worden sind und die sich sachgerecht wieder-
herstellen lassen. 

   

        
    «Erhaltenswerte Baudenkmäler sind in ihrem äus-

seren Bestand und mit ihren bedeutenden Raum-
strukturen zu bewahren. Ein Abbruch ist zulässig, 
wenn die Erhaltung unverhältnismässig ist; im Falle 
einer Neubaute ist das Baudenkmal durch ein gestal-
terisch ebenbürtiges Objekt zu ersetzen.» 

 Vgl. Art. 10b Abs. 3 BauG.  

        
Anhangobjekte 
 

   In einem «Anhang» wird bemerkenswerte Architektur 
gewürdigt, welche nach 1990 realisert wurde. Eine 
Einstufung in die oben genannten Kategorien wird 
nicht vorgenommen. 

   

        
Baugruppe 
 

   Die Baugruppen zeichnen sich durch einen räumlichen 
oder historischen Zusammenhang aus. In Baugruppen 
werden Objekte zusammengefasst, deren Wert in ihrer 
Wirkung in der Gruppe liegt. Die Wirkung solcher 
Gruppen kann schon durch das Wegfallen oder Ver-
ändern eines einzelnen Elements oder das Hinzufügen 
eines Fremdkörpers empfindlich gestört werden. Allfäl-
lige Veränderungen innerhalb einer Baugruppe sind 
sorgfältig, mit Blick auf das Ganze und unter Beratung 
der Fachstelle zu planen.  
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K-Objekte    Alle als «schützenswert» eingestuften Objekte sowie 

diejenigen «erhaltenswerten» Objekte, welche zu ei-
ner Baugruppe gehören, werden im Inventar als K-
Objekte, d.h. als Objekte des kantonalen Inventars 
bezeichnet. Betreffen Planungen und Bewilligungs-
verfahren solche Objekte, ist die kantonale Fachstelle 
– d.h. die Kantonale Denkmalpflege – in das Verfah-
ren einzubeziehen. 

 Vgl. Art. 10c Abs. 1 BauG, Art. 22 Abs. 3 BewD und Art. 511.  

        
        
Archäologisches 
Inventar 
(behördenverbindlich) 

 B12  Das archäologische Inventar der Gemischten Ge-
meinde Schattenhalb ist ein Inventar der geschichtli-
chen und archäologischen Stätten, Fundstellen und 
Ruinen im Sinne der Baugesetzgebung. Der oder die 
Grundeigentümer können im Baubewilligungsverfah-
ren den Nachweis verlangen, dass das Inventar rich-
tig ist. 

 Vgl. Art. 10d Abs. 1 lit. b bzw. Abs. 2 und 2a BauG. 
Die im Zonenplan dargestellten einzelnen archäologischen 
Schutzgebiete sind grundeigentümerverbindlich geschützt. 

 

        
Archäologische Ge-
biete und Fundstellen 

   In den im Hinweisplan entsprechend bezeichneten 
Gebieten muss mit bedeutenden archäologischen 
Funden gerechnet werden; Baugesuche sind der zu-
ständigen Fachstelle des Kantons zur Stellungnahme 
vorzulegen. Treten, namentlich im Zuge von Arbeiten 
an Bauten oder im Erdreich, archäologische Mauerres-
te, Scherben, Münzen oder andere Bodenfunde zuta-
ge, sind diese unverändert zu lassen und sofort der 
zuständigen Fachstelle zu melden. 

 Vgl. Art. 9 Abs. 1 lit. e und 9 ff. BauG  
Zuständige Fachstelle ist der archäologische Dienst des Kantons 
Bern. 

 

        
        
Historische Ver-
kehrswege 

 B13  Objekte des Inventars historischer Verkehrswege der 
Schweiz (IVS) von regionaler und lokaler Bedeutung 
mit viel Substanz und mit Substanz sind im Hinweis-
plan bezeichnet. 
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    Unterhalt und Nutzung im herkömmlichen Rahmen 

bleiben gewährleistet. Veränderungen, die über die-
sen Rahmen hinausgehen erfordern den Beizug der 
zuständigen Fachstellen. 

 Zuständige Fachstelle im Kanton Bern ist das Tiefbauamt des 
Kantons Bern. 

 

        
        
Fuss- und Wander-
wege im kant. 
Sachplan 

 B14  Die im kantonalen Sachplan des Wanderroutennet-
zes aufgeführten Fuss- und Wanderwege sind in ih-
rem Bestand zu wahren und zu unterhalten. Erhebli-
che Eingriffe (z.B. Einbau eines bituminösen Belages) 
ins Fuss- und Wanderwegnetz bedürfen einer Bewil-
ligung.  

 Zuständige Fachstelle ist das Tiefbauamt des Kantons Bern Vgl. 
Art. 44 Strassengesetz (SG; BSG 732.11) und Art. 25 ff. Stras-
senverordnung (SV; BSG 732.111.1). 

 

        
 
 

       

Geschützte Objekte 
(grundeigentümer-
verbindlich)  

 B15  Die folgenden Baudenkmäler, Kultur- und Naturobjek-
te sowie geologischen Objekte sind durch Regie-
rungsratsbeschluss (RRB) geschützt: 

   

        
Geschützte Bau-
denkmäler 

   – Dorfstrasse 28  Vertrag vom 10.12.2006  
   – Tägertschistrasse 71  RRB 1363 vom 17.06.1998   

        
Geschützte geologi-
sche Objekte 

   – Austernriff am Scherpfrain  RRB 2471 vom 30.06.1993  
       

        
        
Lebensräume  
von nationaler und 
regionaler Bedeu-
tung 

 B16  Die folgenden Lebensräume von nationaler oder re-
gionaler Bedeutung sind durch übergeordnetes Recht 
bzw. die entsprechenden Beschlüsse und Verfügun-
gen geschützt. 

 Vgl. Art. 9, 13, 15 Naturschutzgesetz (NSchG; BSG 426.11).  
Fachliche Hinweise zum Biotop- und Artenschutz siehe unter 
http://www.be.ch/natur/  
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Ufergehölze    Ufergehölze (inkl. Auenvegetation) sind geschützt. Sie 

dürfen weder gerodet noch überschüttet noch auf eine 
andere Weise zum Absterben gebracht werden. 

 Vgl. Art. 21 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz  
(NHG; SR 451); Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 Naturschutzverord-
nung (NSchV; BSG 426.111). 
 

 

        
Hecken und Feldge-
hölze 

   Hecken und Feldgehölze sind in ihrem Bestand ge-
schützt. 

 Vgl. Art. 18 Abs. 1bis NHG; Art. 18 Abs. 1 lit. g Bundesgesetz über 
die Jagd und den Schutz wildlebender Säugetiere und Vögel 
(JSG; SR 922) und Art. 27 NSchG. 

 

        
        
Gewässer und  
Uferbereiche  
(grundeigentümer-
verbindlich) 

 B17  Alle stehenden und fliessenden Gewässer und ihre 
Uferbereiche sind durch übergeordnetes Recht ge-
schützt und sollen in ihrem natürlichen oder naturna-
hen Zustand erhalten werden. Hochwasserschutz-
massnahmen sind naturnah und soweit möglich mit 
ingenieurbiologischen Methoden zu erstellen.  

 Vgl. Art. 1 Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer 
(GSchG; SR 814.20; Art. 4 Bundesgesetz über den Wasserbau 
(WBG; SR 721.100); Art. 18 Abs. 1bis und Art. 21 NHG; Art 7  
und Art. 8 Bundesgesetz über die Fischerei (BGF; SR 923).  
 
 

 

 
 
 

       

Ufervegetation    Die Ufervegetation (Schilf-, Binsen-, Seggen- und 
Hochstaudenbestände, Auenvegetation, etc.) ist ge-
schützt. Sie darf weder gerodet noch überschüttet 
noch auf eine andere Weise zum Absterben gebracht 
werden. 

 Vgl. Art. 21 NHG; Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 NSchV.  

        
        
Grundwasser-
schutzzonen 
(grundeigentümer-
verbindlich) 

 B18  Für die im Hinweisplan dargestellten Grundwasser-
schutzzonen gelten die Eidgenössischen Gewässer-
schutzgesetzgebung und die Schutzmassnahmen 
gemäss den Schutzzonenreglementen: 

   

    – Gewässerschutzzone Nr. 570 «Obere Loche- 
 bergquelle» 

 vom 21.12.1988  

    – Gewässerschutzzone Nr. 595 «Banhalten und  
 Pfaffenmad» 

 vom 01.06.1994  
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Wald 
(grundeigentümer-
verbindlich) 

 B19  Waldrodungen, der Naturschutz im Wald sowie die 
Nutzung und Pflege des Waldes richten sich nach 
dem Bundesgesetz über den Wald und dem kantona-
len Waldgesetz mit den entsprechenden Ausfüh-
rungsbestimmungen. Waldfeststellungen können 
auch ausserhalb der Bauzone und beim Erlass und 
bei der Revision von Nutzungsplänen, in Gebieten in 
denen der Kanton die Zunahme des Walds verhin-
dern will erfolgen. 

 Vgl. Art. 10 Abs. 2 Bst. b WaG, Kantonaler Richtplan, Massnah-
menblatt (MB) D_09. 

 

 



Einwohnergemeinde Häutligen / Baureglement (BR) – Beilagen  
 
 
  B2  PFLICHTENHEFT FACHBERATUNG GEMÄSS ART. 421 BR  
        
        
Rechtsgrundlage    Art. 421 Baureglement.    
        
        
Fachleute    Der Gemeinderat bestimmt einen Pool von 5 Fachleuten, in welchem zumindest die folgenden Fachbereiche 

vertreten sind: 
– Architektur (mindestens 3 Fachpersonen) 
– Landschaftsarchitektur/-planung, Freiraumgestaltung 
– Raumplanung und Städtebau (i.R. Ortsplanerin/Ortsplaner ! Koordinatorin/Koordinator des Pools) 
 
Diese Fachpersonen sind  
– gegenüber Behörden und Verwaltung der Gemeinde unabhängig, 
– haben ihren Geschäfts- und Wohnsitz in der Regel ausserhalb der Gemeinde Häutligen, 
– sind mit den baurechtlichen und -kulturellen Gegebenheiten im Kanton Bern und der Region vertraut, 
– sowie in Fragen der Bau- und Aussenraumgestaltung ausgewiesen und erfahren (dank z.B. entsprechen-

der Ausbildung, Lehrtätigkeit, Wettbewerbserfolgen und/oder Jurytätigkeit). 
 
Der Fachausschuss kann bei Bedarf mit Expertinnen und Experten ergänzt werden (z.B bezüglich landwirt-
schaftlichen Bauten). 

 

      
      
Arbeitsweise 
 

   Bauvoranfragen und -gesuche werden – sofern sie gemäss den Bestimmungen des Baureglements dem 
Fachausschuss zu unterbreiten sind – parallel zur baupolizeilichen Prüfung und in der Regel innerhalb der 
ordentlichen Bearbeitungsdauer mindestens zwei der zur Verfügung stehenden Fachpersonen zur Beurtei-
lung zugewiesen (Gemeindeverwaltung zusammen mit dem Koordinator des Pools). 
 
Nach einer Begehung mit einer Vertretung der Gemeinde formulieren die Fachpersonen zusammen schrift-
lich ihre Stellungnahme und Empfehlungen. Sie beraten nach Bedarf die Projektverfassenden im Hinblick auf 
die weitere Projektbearbeitung. 
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Wirkung 
 

   Die Gemeindeautonomie in Gestaltungsfragen bleibt gewahrt. Auf den Beizug der Kantonalen Kommission 
zur Pflege der Orts- und Landschaftsbilder OLK oder der Denkmalpflege kann verzichtet werden (sofern der 
Beizug der Denkmalpflege nicht in der kantonalen Gesetzgebung und/oder im Baureglement vorgeschrieben 
ist). Das Baubewilligungsverfahren wird dadurch vereinfacht. 

 

      
      
Entschädigungen 
 

   Die Fachpersonen (Qualifikationskategorie B gemäss KBOB Koordinationskonferenz der Bau- und Liegen-
schaftsorgane der öffentlichen Bauherren / sia 102 / sia 105 / sia 110) verrechnen ihr Honorar nach Zeitauf-
wand mit einem Stundenansatz von CHF 186.00 (inkl. MWST, zuzüglich allfälligen Nebenkosten und Spe-
sen). 

 

      
      
Pflichten 
 

   Für die Fachpersonen gelten wie für Kommissionsmitglieder die einschlägigen Bestimmungen betreffend 
– Unvereinbarkeit, 
– Verschwiegenheit und 
– Ausstand. 
 
Die Fachpersonen übernehmen keine Mandate zur Überarbeitung von Projekten oder zur Weiterbearbeitung 
von Bauaufgaben, welche Gegenstand ihrer Fachberatung gewesen sind. 

 

 


